
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/1/29 90/04/0256
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13a;

AVG §61 Abs1;

AVG §63 Abs1;

AVG §66 Abs4;

Rechtssatz

Dem allgemeinen Verwaltungsverfahren ist ein Rechtssatz, bei unrichtig erteilter Rechtsmittelbelehrung sei das iSd

unrichtigen Belehrung ausgeführte Rechtsmittel als ordnungsgemäß anzusehen, fremd.

Schlagworte

Inhalt der Berufungsentscheidung Voraussetzungen der meritorischen Erledigung Zurückweisung (siehe auch §63

Abs1, 3 und 5 AVG)
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